
deren Tarif. Von den Koppelpferden war jedes
zehnte Pferd zollfrei, von jedem Hundert an
Schafen, Schweinen und Ziegen zehn und von
* (ornvieh von jedem Hundert nur fünf zollfrei.
Daß man eine solche Steigerung der Zollpflicht
als eine Last empfinden mußte, scheinen auch die
Verfasser der Zollordnung geahnt zu haben. Denn
sie empfahl den Zöllnern, die Kauffuhren und
andere verzollende Leute nicht lange anzuhalten,
sondern den Zoll sofort abzunehmen, das Zollgeld
in die Büdise zu legen und das Zollzeichen aus¬
zuhändigen, das man zur Legitimation bei an¬
deren Zollstationen notwendig hatte.

Die Zollbereiter beritten die Straßen, um nach
solchen Leuten zu fahnden, die den Zoll verfah¬
ren, d. h. den Zoll umgangen hatten, um die Ab¬
gabe zu sparen. Wurden solche Übeltäter ergrif¬
fen, hatten sie dem Zöllner einen Gulden Fang¬
geld zu geben. Der Zollübertreter wurde be¬
straft und von dem Strafgeld erhielt der Zöllner
nochmals zehn Prozent ausgehändigt. Außer die¬
sen Vergünstigungen erhielt der Zöllner einen
vierteljährigen Lohn, der ihm sofort aus dem
eingegangenen Zollgeld verabreicht wurde und
fünf Batzen Tagegeld. Wie andere Beamte er¬
hielten sie auch einen Dienstrode, Hut und Schild.

Die vier Oberämter Zweibrückern lagen ebenso
wenig wie die benadibarten Länder immer un¬
mittelbar nebeneinander, sondern teilweise inner¬
halb fremder Territoiren, die ebenso den Zoll
genießen wollten. Es ist begreiflich, daß es unter
solchen Umständen nicht an gegenseitigen Span¬
nungen bezüglich der Zollzuständigkeit fehlte.
1743 beschwerte sich der Homburger Amtmann
Koch bei Zweibrücken, daß einem nassauisdien
Förster durch einen Zweibrücker • Zöllner ein
Korb mit Wildbret mitten auf der Straße gewalt¬
sam abgenommen und der Korb mit dem Inhalt
nach Einöd gebracht wurde. 1742 pfändete der
Bierbacher Zöllner Salz, das nach Homburg ge¬
bracht werden sollte. Das Homburger Amt führte
Beschwerde deswegen, weil nach einem Vertrag
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von 1622 300 Muid Salz zollfrei durchgeführt
werden dürften. Der Schultheiß von Bliesdal-
heim sowie der Zweibrücker Ratsverwandte und
Zollbereiter Muskulus wurden von der Regierung
um Auskunft gebeten. Mit dem französischen Hof
hatten Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg eine
Konvention abgeschlossen, daß das Salz, das von
Dieuze in nassauische Orte zum Verkauf geführt
wird und dasjenige Salz, das zum Verbrauch der
Herrschaften und Bedienten erforderlich ist, all¬
seitige Zollstätten frei passieren solle. Die Zwei-
brückischen Beamten widersetzten sich diesem
Verlangen der Nassau-Saarbrücker, weil dadurch
ihre Einkünfte sehr geschmälert wurden. In die
Zollstreitigkeiten zwischen Nassau - Saarbrücken
und Zweibrücken wurde ein Mann verwickelt, der
für die Entwicklung der Industrie im ganzen süd¬
westdeutschen Raum von Bedeutung werden
sollte: Frangois Didier, Homburger Ratsverwand¬
ter und später auch Ratsbürgermeister. Frangois
Didier unterhielt auf den Straßen mehrere Fuhr¬
werke, die mit Eisen, Früchten, Harz, Wein und
„Frankfurter Waren“ beladen waren und haupt¬
sächlich nach Metz zum Verkauf gingen. Außer
diesem Handel betrieb Didier in Homburg eine
Gasthalterei zu den „Heiligen drei Königen“ und
war „Eisenlivrant und Beständter der fürstlich
Saarbrückischen Eisenwerke“. Didier entwickelte
die Kleinindustrie der Nagelschmiede zur Groß¬
industrie. Homburg gehörte damals zu Nassau-
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